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AUSSCHREIBUNG 
 

1. ÖBSV CUP 2023 – SPORTSCHIESSEN 

KLAGENFURT & SALZBURG 

FEBRUAR 2023 
 

 

 

Die Voraussetzung für eine aktive Teilnahme an ÖBSV CUP ist der Nachweis der 
Sporttauglichkeit oder eines gültigen Sportpasses! 
Bei Jugendlichen unter 10 Jahren muss eine Begleitperson mit dabei sein! 
 
In Klagenfurt werden nur 10m Luftbewerbe durchgeführt. In Salzburg kann 10m Luft und KK 
geschossen werden. (Bitte bei der Anmeldung angeben, wo gestartet wird, danke) 
 
 
 

Veranstalter Österreichischer Behindertensportverband (ZVR 556 235 349) 
 

Durchführung Österreichischer Behindertensportverband (ZVR 556 235 349) 
Schützenverein zu Klagenfurt (ZVR: 618339842), Sportzentrum Rif 
Sportzentrum Rif, Hartmannweg 4/6, 5400 Hallein (ZVR 090078823) 

 
Organisationskomitee Moor Patrick – ÖBSV Fachreferent KG-B (+43 664 39 55 300) 

Alfred Bauhofer – ÖBSV Fachreferent KG-AR (+43 677 63031166) 
 

Wettkampfgericht Gesamtleitung, der ÖBSV-Delegierte und ein Wettkampfrichter 
 

Sportstätte 10m Schützenverein zu Klagenfurt (ZVR: 618339842) 
Sankt-Veiter-Straße 44H, 9020 Klagenfurt 
 

Sportstätte 10m & KK Sportzentrum Rif, Hartmannweg 4/6, 5400 Hallein (ZVR 090078823) 

 
Quartier / Unterkunft Gasthof Krall, Ehrentaler Str. 57, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Gasthof BRÜCKENWIRT, Brückenwirtweg 3, 5400 Hallein 
 

Anreise / Training 17. Februar 2023 
Wettkampftag 18. Februar 2023 
Abreise 19. Februar 2023 

 
Anmeldung info@patrickmoor.at 
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Zimmerreservierung 
und Kosten 

Die Übernachtung, Verpflegung und Fahrtkosten übernimmt jeder 
Teilnehmer selbst. Die Hallen und Wettkampfkosten werden vom 
ÖBSV übernommen. 
 

 
Nennschluss 

 
06. Jänner 2023 
Nachnennungen können nur dann akzeptiert werden, wenn dies 
aus organisatorischer und sportlicher Sicht noch möglich ist und 
das doppelte Nenngeld bezahlt wird! 
 

Nenngeld 10 € pro Sportler, zahlbar am Wettkampftag 
 

COVID-19 Info erfolgt ca. 2 Wochen vorher 
 

  
Bewerbe Es gelangen alle Disziplinen zur Austragung.  

WSPS - Regeln 
  
Waffen-, u. 
Bekleidungskontrolle 

Nach Regeln der ISSF/WSPS, vor Beginn des jeweiligen 
Bewerbes bzw. nach Möglichkeit Kontrolle auch während und nach 
den Bewerben möglich! 

  
Programm / Zeitplan Der genaue Zeitplan wird erst nach Meldeschluss erstellt und 

versandt! 
  
Haftung Der Veranstalter und der Durchführende schließen jegliche 

Haftung für Schäden an Personen und/oder Sachen aus, 
insbesondere für Verletzungen und Diebstahl. 
 

Ausrüstung Jeder Sportler bringt seine Waffe mit sämtlichem Equipment zum -
Bewerb mit. Alle Stände sind mit Meyton Schießanlagen 
ausgestattet. Bitte beachtet den Dresscode und die Sicherheits-
vorschriften am Schießstand. 
 

Fotos / Videos Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung willigen alle 
Teilnehmer der Veröffentlichung Ihrer Bildnisse ein. Die 
Einwilligung schließt alle Veröffentlichungen in Medien und 
Präsentationen von Österreichischer Behindertensportverband 
(ÖBSV) ausdrücklich ein. 
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:  
 
Austragung: 
Die Austragung der Wettkämpfe und Durchführung der Bewerbe erfolgt nach den 
Bestimmungen der ISSF/IPC/ISCD/ ÖBSV Wettkampfordnung unter Beachtung der 
zusätzlichen Bestimmungen für Behinderte. Jede/r TeilnehmerIn muss im Besitz eines 
gültigen ÖBSV Sportpasses – letzte ärztliche Untersuchung nicht älter als 1 Jahr – sein, 
sonst wird keine Starterlaubnis erteilt.  
 
Der Veranstalter behält sich vor, bei unzureichenden Nennungen Bewerbe zu streichen. Die 
Veranstalter lehnen jede Haftung für Schäden an Personen und Sachen ab. 
Programmänderungen behalten sich Veranstalter und durchführender Verein vor.  
 
Proteste: 
Proteste sind 30 Minuten nach Bekanntgabe des Ergebnisses schriftlich bei der 
Turnierleitung einzureichen. Gleichzeitig ist eine Protestgebühr von EURO 50,- zu 
hinterlegen. 
 
Antidoping-Bestimmungen:  
Die SportlerInnen anerkennen mit ihrer Meldung die Antidopingbestimmungen der NADA 
Austria. Nähere Informationen dazu auf www.nada.at. 
 

Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten:  
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung, durch persönliche Unterschrift bzw. per Sammelmeldung 
durch den jeweiligen Verein, bestätige ich den Erhalt detaillierter Informationen bezüglich der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie dem Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Weiters stimme ich einer allfälligen Herstellung 
sowie Weiterverwendung der von mir bei der Veranstaltung hergestellten Fotografien oder sonstigen 
Bild-/Tondokumenten durch den ÖBSV samt Namensnennung zu. Darüber hinaus akzeptiere ich die 
im Rahmen der Sportveranstaltung gesetzten Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des 
Corona-Virus. Nähe Informationen sind den Beiblättern zur Ausschreibung – „Informationspflicht 
gemäß Artikel 13 DSGVO“ sowie "Einverständniserklärung samt verbindlicher Anmeldung zur 
Sportausübung" – zu entnehmen. 
 

Änderungen vorbehalten! 
 
 

 
ORT / DATUM   
Bildstein, 28. November 2022  Moor Patrick  

(Fachreferent Schießen ÖBSV) 
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